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Vielleicht kann er auch dort weiter zur Schule gehen. Zumindest in NRW gibt es auch in einigen
JVA Unterricht.
Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich ihm raten würde. Dann sind die 3 Jahre nicht ganz
vertan.

1https://www.lehrerforen.de/thread/43630-sch%C3%BClerstatus-bei-haftstrafe/?postID=400689#post400689
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